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Beschlussvorlage 
 

Abteilung/Amt Bauamt Nummer 2025/128 

Sachbearbeiter Herr Gunreben Datum 07.04.2025 

Aktenzeichen    

 

 Beratungsfolge Sitzungstag Status 

 Stadtrat 29.04.2025 öffentlich 

 
 

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Photovoltaik Steinbruch Uetzing" 

und 7. Änderung des Flächennutzungsplans; Billigung der Entwürfe für die förmliche 

Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 2/§ 4 Abs. 2 BauGB 
 

Sachverhalt / Rechtslage 

 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 22.10.2024 die Vorentwürfe der Strukturdesign Ingenieur-
gesellschaft im Bauwesen mbH, Lichtenfels für 

 die 7. Änderung des Flächennutzungsplans und  

 des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Photovoltaik Steinbruch Uetzing“ 

zur frühzeitigen Öffentlichkeits-, Behörden- und Trägerbeteiligung nach den §§ 3 Abs. 1 und 4 
Abs. 1 BauGB gebilligt.  
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und die Beteiligung der Behörden und sonstige Träger 
öffentlicher Belange zu den Vorentwürfen mit Stand 22.10.2024 fanden (gleichzeitig) in der Zeit 
vom 18.11.2024 bis 18.12.2024 statt. 

Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen. 

Einschließlich der Nachbargemeinden wurden insgesamt 14 Behörden und sonstige Träger öffent-

licher Belange angeschrieben, davon haben neun geantwortet. 

Von den fünf angeschriebenen Nachbargemeinden haben drei geantwortet. Einverstanden sind: 

- Gemeinde Untersiemau 
- Stadt Lichtenfels 
- Markt Ebensfeld 

Nicht geantwortet haben: 

- Stadt Scheßlitz 
- Gemeinde Itzgrund 

 
Die sonstigen Behörden und Träger öffentlicher Belange haben sich wie folgt geäußert: 

Nicht geantwortet haben: 

- Bund Naturschutz in Bayern e.V. 
- Wasserwirtschaftsamt Kronach 
- Stadtwerke Lichtenfels 

 
Mit der Planung einverstanden waren: 

- Regionaler Planungsverband  
- Bayernwerk Netz GmbH 
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Folgende Stellen hatten Anregungen: 

- Landratsamt Lichtenfels 
- Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Coburg 
- Kreisbrandrat Thilo Kraus 
- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg-Kulmbach 

 
Diese Stellungnahmen betreffen alle das Bebauungsplanverfahren. Zur geplanten Änderung des 
Flächennutzungsplans wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 
 

1. Landratsamt Lichtenfels, Schreiben vom 18.12.2024: 

Flächennutzungsplan 

„Zur Änderung des Flächennutzungsplans gibt es keine Anmerkungen.“ 
 
Bebauungsplan 

„Die Verweise auf Rechtsgrundlagen sind im weiteren Verfahren anzupassen, da zwischenzeit-
lich Änderungen der BayBO beschlossen wurden.“ 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die in der Präambel genannten Rechtsgrundlagen werden auf die aktuelle Fassung angepasst. 
 

Landratsamt Lichtenfels: 

„Bisher ergibt sich nur aus Begründung mit Umweltbericht und Ausgleichsberechnung, dass die 
Anlage nur befristet auf den Zeitraum des Gesteinsabbau bis zur Betriebseinstellung bestehen 
soll und der Ausgleich nur erforderlich wird, wenn die PV-Anlagen danach weiter bestehen sol-
len: 

„Nach Beendigung des Gesteinsabbaus und Einstellung des Betriebes auf diesem Grund-
stück ist die PV-Anlage zurückzubauen. Sollte sie dennoch weiter betrieben werden, ist die 
Fläche auf Grundlage des Rekultivierungsplanes auszugleichen. Der notwendige Ausgleich 
wird entsprechend der Kompensationsregelung berechnet und ist Teil dieser Begründung. Er 
befindet sich im Anhang.“ 

Aus den Festsetzungen ergibt sich die Befristung bis zur Betriebseinstellung nicht und es liest 
sich so, als ob der Ausgleich sofort bzw. innerhalb eines Jahres nach Nutzungsaufnahme der 
PV-Anlage umzusetzen ist. Dies wäre in den Festsetzungen noch entsprechend der Ausfüh-
rungen in der Begründung anzupassen.“ 
 

Beschlussvorschlag: 
 
In die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans wird die folgende Festsetzung (als Nr. 
2.6, Rückbauverpflichtung) aufgenommen: 

„Nach Beendigung des Gesteinsabbaus und Einstellung des Betriebes auf diesem Grundstück 
ist die PV-Anlage zwingend zurückzubauen.“ 
 

Landratsamt Lichtenfels: 
 
„Aufgrund der nach Süden ausgerichteten Solarflächen, der Lage im Steinbruchgelände und 
der Topografie kommt es zu keinerlei Blendwirkung in benachbarten Ortschaften und von Ver-
kehrsteilnehmern auf der im Norden verlaufenden Kreisstraße LIF 22. Ein Blendgutachten ist 
somit nicht erforderlich. Auch kommt es durch lärmrelevante Einrichtungen der PV-Anlage zu 
keinerlei Beeinträchtigungen in der Nachbarschaft. Unabhängig der Feststellung, dass es aus 
immissionsschutzfachlicher Sicht zu keinen Beeinträchtigungen in der Nachbarschaft kommt, 
sollte im Umweltbericht neben dem Thema „Lärmschutz“ auch die „Blendwirkung“ kurz abge-
handelt werden.“ 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Umweltbericht ist um die Themen „Lärmschutz“ und „Blendwirkung“ zu ergänzen. 
 
 

Landratsamt Lichtenfels: 

 
„Unabhängig von der Aufstellung des Bebauungsplanes wird darauf hingewiesen, dass die 
maßgebliche BImSchG-Genehmigung insoweit geändert werden, dass ein neuer Reku-Plan un-
ter Zugrundelegung der Kompensationsberechnung eingereicht werden muss, sofern die PV-
Anlage doch über den Betrieb des Steinbruchs hinaus bestehen bleibt.“ 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Durch die Aufnahme der Rückbauverpflichtung in den B-Plan wird geregelt, dass die Anlage 
nicht über den Betrieb des Steinbruch hinaus bestehen bleibt. Damit muss der genehmigte Re-
kultivierungsplan (für den Steinbruch) nicht geändert werden, sondern kann auch auf der von 
der PV-Anlage betroffenen Fläche umgesetzt werden. 
 
 

Landratsamt Lichtenfels: 
 
„Vonseiten der unteren Naturschutzbehörde bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen 
die Umsetzung einer PV-Anlage auf dem Abbaugelände. Allerdings sind die Unterlagen in eini-
gen Punkten noch unkonkret und weisen vielfach Unstimmigkeiten auf, die es zu überarbeiten 
und zu überprüfen gilt. 
Der „Große Berg“ stellt eine der höchsten Erhebungen im Landkreis dar hat eine hohe Fernwir-
kung. Im Rahmen des Abbauvorhabens wurde die Herstellung eines Sichtschutzwalles mit 
Pflanzung von Gehölzen zur optischen Abschirmung der Betriebsanlagen vorausgesetzt. Die 
Höhe der Module ist auf maximal 547 m üNN festgesetzt, was die Höhenangaben der Sicht-
schutzwälle jedoch übertrifft (zum Vergleich Staffelberg 539 üNN). Die Einstufung des Umwelt-
berichts, dass die Anlage von außen nicht einsehbar ist, sollte schlüssig mit Schnitten und Hö-
henangaben dargelegt werden. Eine Fernwirkung der reflektierenden Module wäre unter Um-
ständen sogar vom Staffelberg aus einsehbar, was das Landschaftsbild in dem sensiblen 
Raum beeinträchtigen würde. Die Lage der Module innerhalb des Geltungsbereiches ist so zu 
planen, dass die Gehölze auf dem Sichtschutzwall nicht entfernt, geschnitten oder reduziert 
werden müssen. Die Abstände zu bereits bestsehenden und zu erhaltenden Gehölzen sollte 
ebenfalls aus den Schnitten hervorgehen oder mit Fotos etc. belegt werden.“ 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Geltungsbereich wurde geringfügig geändert und verkleinert, so dass der Sichtschutzwall 
zum Staffelberg nicht bebaut und eine Einsehbarkeit nicht gegeben ist. Die maximale Höhe der 
PV-Module wurde auf 535 üNN (Staffelberg 539 üNN) festgelegt. Ein Geländeschnitt ist dem 
Umweltbericht beigelegt. 
 
 

Landratsamt Lichtenfels: 
 
„Dokument Kompensationsberechnung 

„Die Ermittlung des naturschutzrechtlichen Ausgleichsbedarfs wurde gemäß § 1a Abs. 3 S. 1 
BauGB nach dem aktualisierten "Leitfaden zur Eingriffsermittlung in der Bauleitplanung", (Stand 
Dezember 2021) abgearbeitet. Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs ist fehlerhaft, denn 
bei Biotoptypen mit einer mittleren naturschutzfachlichen Bedeutung gem. Biotopwertliste (6-
10WP) werden pauschal mit 8 WP angesetzt. Demnach müssen 111.452 WP ausgeglichen 
werden. Die Ausgleichsflächen sind nicht ausreichend. 
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Der Rekultivierungsplan und auch der Bebauungsplan sieht keine Zufahrt zur Fläche vor. Sollte 
für den Fall, dass die Anlage über den Betrieb des Steinbruchs hinaus bestehen bleibt, eine Zu-
fahrt zur PV-Anlage notwendig werden, wäre auch diese zu kompensieren. 
Die 4 Ausgleichsflächen in den Gemarkungen Oberlangheim und Lahm b. Lichtenfels sind als 
solche grundsätzlich gut geeignet. Nachfolgende Anpassungen sind erforderlich. 
-  Die Fl.Nr. 506 Gemarkung Lahm b. Lichtenfels ist nach Rücksprache mit der Streuobstbera-

tung nicht zur Anlage von Streuobst geeignet. Es wird vorgeschlagen, die Fläche ebenfalls 
mit artenreichem, autochthonem Grünland einzusäen und mit einer Feldhecke aufzuwerten. 

-  Fl.Nr. 131 Gemarkung Lahm b. Lichtenfels sollte ebenfalls noch mit einer Feldhecke aufge-
wertet werden. 

-  Die Angaben zur Herstellung und Entwicklung der Flächen sind sowohl im Dokument Kom-
pensationsberechnung als auch in den Festsetzungen noch zu konkretisieren (Pflegeoptio-
nen wie Mahd und/oder Weide, Altgrasstreifenverpflichtung, Mahdzeitpunkte, autochthone 
Saatgutmischung mit z.B. festen Krautanteil oder Mahdgutübertragung festlegen etc.). 

-  Die zu verwendenden Baumarten auf der Streuobstwiese sind zu überarbeiten. Die Gewöhn-
liche Traubenkirsche bevorzugt z.B. feuchte bis mäßig feuchte Standorte und macht dort 
keinen Sinn. Auch die Birnenquitte ist auf einer Ausgleichsfläche unpassend. Bitte alle Arten 
dahingehend prüfen.“ 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Durch den Rückbau der PV-Anlage  nach Beendigung des Gesteinsabbaus und Einstellung des 
Betriebes auf diesem Grundstück besteht kein Kompensationsbedarf für diesen zeitlich be-
grenzten Betrieb. Die Kompensationsberechnung ist damit hinfällig und ist nicht mehr Inhalt im 
weiteren Verfahrensverlauf. 
 

Landratsamt Lichtenfels: 

„Umweltbericht 

-  Die Aussage und Darstellung, dass die Fläche durch die Maßnahme ökologisch aufgewertet 
wird ist nicht schlüssig. Denn wenn man die Fläche der Sukzession überlassen würde, hätte 
dies eine mindestens genauso hohe Wertigkeit. Es sollte mit konkreten Arten begründet 
werden, weshalb die heimische Flora, Fauna und Pilze im Vergleich zum Ausgangszustand 
eine Aufwertung erfahren. Welche Arten profitieren konkret davon? Wie kommen die Arten 
auf die Fläche?“ 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Auf eine genaue Nennung von Arten wird 
verzichtet. 
 

Landratsamt Lichtenfels: 

-  „Eingriffsdefinition (S. 2) ist nicht korrekt formuliert.“ 
 

Beschlussvorschlag 

 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Eingriffsdefinition wird entsprechend 
dem Wortlaut des Bundesnaturschutzgesetzes angepasst. 
 

Landratsamt Lichtenfels: 

-  „Bestandsanalyse Schutzgut Tiere und Pflanzen: Hinweise auf geschützte Arten liegen unter 
anderem deshalb nicht vor, da die ggf. relevanten Arten nur von fachkundigen Personen er-
kannt werden. Im Geltungsbereich befinden sich nach Luftbilduntersuchung auch schon 
schütter bewachsene Bereiche mit potenziellen Vorkommen von Zauneidechse, Schlingnat-
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ter oder der Blauflügeligen Ödlandschrecke – daher sollte eine fachkundige Person Reptilien 
und Insektenvorkommen beurteilen (ggf. Vergrämung, Baufeldfreimachung erforderlich 
etc.)“ 

 

Beschlussvorschlag 

 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Durch die Änderung des Geltungsberei-
ches wird das Plangebiet auf die noch befahrenen Flächen zurückgezogen, so dass die be-
schriebenen „schütter bewachsenen Bereiche“ ausgeschlossen sind.  
 

Landratsamt Lichtenfels: 
 
-  „Nach Kartierung der Naturschutzgebiete..“ ist nicht korrekt formuliert.“ 
 

Beschlussvorschlag 

 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Bezeichnung wird umformuliert in 
„nach Kartierung der Schutzgebiete“. 
 

Landratsamt Lichtenfels: 
 
-  „Es ist genau zu beschreiben wie die Anlage gepflegt wird. Es ist eine Beweidung mit Scha-

fen genannt und „eine Fläche im Norden, die ökologisch aufgewertet wird“. Bitte hierzu nä-
here Erläuterungen – was fressen die Schafe? Wie soll das umgesetzt werden? 

 

Beschlussvorschlag 

 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Fläche unterhalb der Module wird einer 
natürlichen Sukzession ausgesetzt. Die Beweidung ist damit hinfällig. 
 

Landratsamt Lichtenfels: 
 
„Sollte die Anlage nach Beendigung des Gesteinsabbaus fortbestehen, so wird das unmittelba-
re Umfeld nach den Maßgaben des Rekultivierungsplanes naturnah gestaltet und der Sukzes-
sion überlassen. Außerhalb des Geltungsbereichs ist damit das Aufwachsen von Gehölzen und 
ggf. die Schattenwirkung zu dulden. Mit den Modulen sollte ein entsprechender Abstand einkal-
kuliert werden.“ 
 

Beschlussvorschlag 

 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Durch den Rückbau der PV-Anlage nach 
Beendigung des Gesteinsabbaus und Einstellung des Betriebes auf diesem Grundstück sind 
diese Zusatzbedingungen hinfällig. 
 

Landratsamt Lichtenfels: 
 
„Festsetzung 

Alle oben genannten, für die Festsetzung relevanten Punkte insbesondere zu den Ausgleichs-
flächen sind auch in die Festsetzungen einzupflegen.“ 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Soweit relevant, werden die betreffenden Punkte gemäß den obigen Beschlusschorschlägen in 
die Festsetzungen aufgenommen. 
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Landratsamt Lichtenfels: 

„Wir bitten, bei allen Verfahrensschritten von Bauleitplan- und Satzungsverfahren die Planun-
terlagen in digitaler Form (Planzeichnung als georeferenzierte Rasterdatei – jpg-, tif- oder png-
Format - mit Worddatei im neuen amtlichen Koordinatenbezugssystem ETRS 89 / UTM Zone 
32N getrennt von Textteilen, alle übrigen Unterlagen im pdf–Format, wobei die Festsetzungsda-
tei mit Lesezeichen zu versehen ist) per Email an katrin.wagner@landkreis-lichtenfels.de zu 
übersenden.  

Bei abschließender Übersendung des/der mit den Verfahrensvermerken vervollständigten und 
in Kraft gesetzten Bebauungsplanes/Satzung bitten wir die Richtlinien für die Abgabe von digi-
talen Bauleitplänen auf unserer Homepage zu beachten. Der Regierung von Oberfranken sind 
die Unterlagen im PDF-Format per Email an die Adresse poststelle@reg-ofr.bayern.de mit dem 
Betreff „Rechtswirksamkeit eines Bauleitplanes oder einer Satzung nach § 34 Abs. 4 oder § 35 
Abs. 6 BauGB“ zu übermitteln (vgl. Schreiben der Regierung von Oberfranken vom 20.12.2019, 
Az.: 32-416/1/2019, ergänzt durch Schreiben vom 24.08.2022, Az.: 32-416-1/2022). 

Wir bitten abschließend, uns das Ergebnis der Behandlung unserer Anregungen mitzuteilen.“ 
 

Beschlussvorschlag 

 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Verwaltung wird beauftragt, die gefor-
derten Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 
 

 

2. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Coburg, Schreiben vom 25.11.2024: 

„… mit E-Mail vom 18. November 2024 haben Sie die Entwürfe der oben genannten Bauleitplä-
ne jeweils einschließlich Begründung vorgelegt. Als Träger öffentlicher Belange nimmt das Amt 
für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (ADBV) Coburg zu den dargestellten Planungen 
folgendermaßen Stellung. 

Die Grenzen der als Ausgleichsflächen vorgesehenen Flurstücke 131 und 506 der Gemarkung 
Lahm b. Lichtenfels sowie 132/5 und 748 der Gemarkung Oberlangheim wurden größtenteils 
bisher noch nicht rechtskräftig festgestellt und liegen im Liegenschaftskataster nur mit einer 
den heutigen Anforderungen nicht genügenden Genauigkeit vor. Sollten die Grenzen dieser 
Flurstücke bspw. zur Realisierung der Ausgleichsmaßnahmen benötigt werden, bringen wir den 

geschilderten Sachverhalt als Einwand vor und raten zur Schaffung rechtlich anerkannter 
Grenzen sowie eines einwandfreien Katasternachweises einen Antrag auf Grenzermittlung 
beim ADBV Coburg zu stellen. 

Zum Verfahren der Flächennutzungsplanänderung wird keine weiter gehende Stellungnahme 
abgegeben. Zu Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung können keine Aussagen ge-
troffen werden. 

Für Rückfragen und Beratungen sowie für Kostenschätzungen zu den angesprochenen 
Vermessungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben.“ 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Durch den Entfall des Ausgleichsbedarfs 
sind die genannten Grundstücke nicht mehr Bestandteil des Verfahrens. 

 

3. Kreisbrandinspektor Thilo Kraus, Schreiben vom 23.11.2024: 

 
„   für die Beteiligung zum o. g. Vorhaben danken wir Ihnen. Zu Ihrer Anfrage vom 18.11.2024 
wird aus Sicht des abwehrenden Brandschutzes wie folgt Stellung genommen. 

Aus Sicht des abwehrenden Brandschutzes bestehen keine Bedenken. Wir weisen jedoch ab-
schließend auf folgende Punkte des abwehrenden Brandschutzes hin: 
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1. Zufahrten / Flächen für die Feuerwehr: 

Zu- oder Durchfahrten, Bewegungsflächen und Aufstellflächen sind bei Bedarf nach den Richt-
linien „Flächen für die Feuerwehr“ herzustellen und ständig frei zu halten. Eine Kennzeichnung 
nach der jeweils gültigen DIN ist anzubringen. Schranken- und Toranlagen sowie Tore in Zu- 
und Abfahrten sind bei Bedarf mit dem Feuerwehrschließsystem (FSS) „Landkreis Lichtenfels“ 
im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle des Landkreises Lichtenfels auszuführen. 
 

2. Löschwasserversorgung: 

Die Bereithaltung und Unterhaltung notwendiger Löschwasserversorgungsanlagen ist Aufgabe 
der Gemeinden (vergleiche Art. 1 Abs. 2 Satz 2 BayFwG) und damit – zum Beispiel bei Neu-
ausweisung eines Bebauungsgebietes – Teil der Erschließung im Sinne von § 123 Abs. 1 des 
Baugesetzbuchs (BauGB). Die Sicherstellung der notwendigen Löschwasserversorgung zählt 
damit zu den bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erteilung einer Baugenehmi-
gung. 

Welche Löschwasserversorgungsanlagen im Einzelfall notwendig sind, ist anhand der Brandri-
siken des konkreten Bauvorhabens zu beurteilen. Den Gemeinden wird empfohlen, bei der Er-
mittlung der notwendigen Löschwassermenge und den Festlegungen zu Entnahmestellen (Hyd-
ranten) die Technische Regel zur Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trink-
wasserversorgung – Arbeitsblatt W 405 der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfa-
ches e. V. (DVGW) sowie die gemeinsame Fachempfehlung „Löschwasserversorgung aus 
Hydranten in öffentlichen Verkehrsflächen“ der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeu-
erwehren und des Deutschen Feuerwehrverbandes in Abstimmung mit dem DVGW anzuwen-
den. 

Dabei beschränkt sich die Verpflichtung der Gemeinden nicht auf die Bereitstellung des soge-
nannten Grundschutzes im Sinne dieser Veröffentlichungen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 
die Gemeinde für jede nur denkbare Brandgefahr, also auch für außergewöhnliche, extrem un-
wahrscheinliche Brandrisiken Vorkehrungen zu treffen braucht. Sie hat jedoch Löschwasser in 
einem Umfang bereitzuhalten, wie es die jeweils vorhandene konkrete örtliche Situation, die un-
ter anderem durch die (zulässige) Art und das (zulässige) Maß der baulichen Nutzung, die 
Siedlungsstruktur und die Bauweise bestimmt wird, verlangt. Ein Objekt, das in dem maßge-
benden Gebiet ohne Weiteres zulässig ist, stellt regelmäßig kein außergewöhnliches, extrem 
unwahrscheinliches Brandrisiko dar, auf das sich die Gemeinde nicht einzustellen bräuchte 
(vergleiche OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 28. Mai 2008, OVG 1 S 191.07; Nieder-
sächsisches OVG, Urteil vom 26. Januar 1990, 1 OVG A 115/88). 

Die Gemeinden haben zudem auf ein ausreichend dimensioniertes Rohrleitungs- und Hydran-
tennetz zu achten. 

Für privilegierte Vorhaben im Außenbereich gemäß § 35 Abs. 1 BauGB genügt eine ausrei-
chende Erschließung; dies kann dazu führen, dass die Löschwasserversorgung in Ausnahme-
fällen (zum Beispiel Einödhöfe, Berghütten) hinter den sonst üblichen Anforderungen zurück-
bleibt. Entsprechend dem Rechtsgedanken des § 124 BauGB kann die Gemeinde hier ein zu-
mutbares Angebot des Bauherrn, sein im Außenbereich gelegenes Grundstück selbst zu er-
schließen, nicht ohne Weiteres ablehnen, ohne selbst erschließungspflichtig zu werden. Die Er-
schließungslast der Gemeinden gemäß § 123 Abs. 1 BauGB begründet in der Regel keinen 
subjektiven Anspruch auf Erschließung und damit auf Bereitstellung der notwendigen Lösch-
wasserversorgung durch die Gemeinde im Einzelfall (vergleiche § 123 Abs. 3 BauGB). 

Sofern Wasserentnahmestellen aus Gewässern möglich sind, müssen diese entsprechend ge-
kennzeichnet und befestigt werden. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.“ 
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Beschlussvorschlag: 

 
Die Stadt Bad Staffelstein nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände bestehen. Auf dem Grund-
stück befindet sich bereits ein Löschwassertank, der herangezogen werden kann. Die Ausführun-
gen werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Ausführungsplanung sowie bei der Bau-
ausführung berücksichtigt. 
 
 

4. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Coburg-Kulmbach, Schreiben vom 

05.12.2024: 

 
Bereich Forsten  

„Von dem Vorhaben sind keine Waldflächen i.S.d. Art. 2 Abs. 2 Bayerisches Waldgesetz betrof-
fen. Gegen das Vorhaben bestehen aus forstlicher Sicht daher keine Einwände.“ 
 
Bereich Landwirtschaft  
 
„Zur Auswahl der A/E-Flächen, die lt. Umweltbericht erst nach der Abbauperiode und auch nur 
dann relevant wird, wenn entgegen der aktuellen Planung die FFPV-Anlage weiter betrieben wer-
den würde, ist aus landwirtschaftlicher Sicht folgendes anzumerken.  

Wir schlagen vor, auf den ausgewählten Flächen ausschließlich extensives Grünland und kei-

ne Streuobstanlagen - wie auf 2 der 4 Flächen vorgesehen - anzulegen. 

Begründung:  
•  die erreichte ökologische Wertsteigerung der ausgewählten Ackerflächen ist mit 7 Wertpunkten 

bei beiden Optionen identisch, eine mögliche Rückkultivierung bei Grünland unter evtl. geän-
derten Rahmenbedingungen jedoch weniger problematisch 

• der Pflegeaufwand ist beim extensiven GL deutlich geringer als beim Streuobst und auch durch 
„normale“ Landwirte ohne Zusatzausbildung durchführbar.  

 
Ferner bitten wir um Mitteilung im weiteren Verfahren, wie mit der berechneten Überkompensation 
von über 1600 WP verfahren wird (Ökokonto?) bzw. um Prüfung, ob diese nicht durch entspr. Än-
derung der A/E-Regelung überhaupt wegfallen könnte.  

Um Zusendung des Genehmigungsbescheides per E-Mail (poststelle@aelf-ck.bayern.de) wird 
gebeten. Bei Antwort auf dieses Schreiben bitte das oben aufgeführte Geschäftszeichen ange-
ben.“ 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der Ausgleichsbedarf entfällt, da die PV-
Anlage nach Beendigung des Gesteinsabbaus und Betrieb der Anlage ebenfalls zurückgebaut 
wird. 

 
 

Billigungs- und Auslegungsbeschluss: 
 
Der Stadtrat der Stadt Bad Staffelstein billigt die Entwürfe für 

 die 7. Änderung des Flächennutzungsplans und 

 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Photovoltaik Steinbruch Uetzing“ 

mit Stand 29.04.2025 für die förmliche Öffentlichkeits-, Träger- und Behördenbeteiligung nach den 
§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB gemäß den vorgehend beschlossenen Änderungen und Ergän-
zungen. Die Bauverwaltung und die Strukturdesign Ingenieurgesellschaft im Bauwesen mbH, Lich-
tenfels, werden beauftragt, die Bauleitverfahren im Parallelverfahren fortzuführen. 
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Anlagen: 

1  Entwurf für die 7. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans „Photovoltaik Steinbruch Uetzing“ Stand 29.04.2025 

1  Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Photovoltaik Steinbruch Uetzing“ mit Stand 
29.04.2025 

1  Begründung für die 7. Änderung des Flächennutzungsplans Stand 29.04.2025 

1  Begründung für den vorhabenbezogen Bebauungsplan Stand 29.04.2025 

1  Entwurf Umweltbericht für vB-Plan PV Steinbruch Uetzing Stand 29.04.2025 

 
 
 
Bad Staffelstein, 17.04.2025 
 
 
 
Gunreben 
Bauamtsleiter 
 


